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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Uwe Schulz, Leif-Erik Holm, Dr. Malte 
Kaufmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/12648 –

Bürokratieabbau der Bundesregierung in der laufenden Legislaturperiode
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 20/12360)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der 
AfD auf Bundestagsdrucksache 20/12177 ist nach Auffassung der Fragesteller 
nur teilweise eine Aufklärung zu den gestellten Fragen erfolgt, sodass Nach-
fragen zur Herstellung von Transparenz erforderlich sind, etwa zu den Bedin-
gungen zur Umsetzung von Vorhaben zur Bürokratieentlastung und der Büro-
kratiebelastung durch EU-Recht.

Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 18 nach dem Zeitpunkt der Um-
setzung des Once-Only-Prinzips besagt, dass die Umsetzung 2025 beginnt, 
sollten im kommenden Haushalt Mittel für dieses Vorhaben zur Verfügung 
stehen. Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 19 stellt die Abarbeitung 
der Ende-zu-Ende-Digitalisierung unter denselben Vorbehalt, dass hierfür 
Haushaltsmittel im kommenden Haushalt zur Verfügung stehen müssen. Auf-
grund der Konditionierung des Beginns der Umsetzung der beiden Vorhaben 
zur Bürokratieentlastung ist den Fragestellern weiterhin unbekannt, wann mit 
dem Start zu rechnen ist und welche konkreten haushälterischen Vorausset-
zungen dafür gegeben sein müssen. Mittlerweile sollte der Bundesregierung 
die Beantwortung der Fragen möglich sein. Der Regierungsentwurf zum Bun-
deshaushaltsgesetz 2025 wurde in überarbeiteter Fassung final am 16. August 
2024 verabschiedet (www.nzz.ch/international/die-ampel-regierung-einigt-sic
h-auf-bundeshaushalt-fuer-2025-ld.1844147). Zudem sollte dem Deutschen 
Bundestag zur Vorbereitung der Beratungen des Regierungsentwurfs zum 
Bundeshaushaltsgesetz 2025 mitgeteilt werden, in welcher Höhe der Deutsche 
Bundestag Haushaltsmittel für die Umsetzung dieser beiden Vorhaben zur Bü-
rokratieentlastung bereitstellen soll.

Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 22 nach der Anzahl der EU-Nor-
men, die in Unternehmen Bürokratiekosten (beispielsweise durch Informa-
tionspflichten) verursachen, verweist lediglich auf ein Dokumentenregister der 
Internetseite des Rates der EU. Aus diesem Register geht nicht hervor, inwie-
weit sich aus den dort aufgeführten Rechtsnormen für Unternehmen Bürokra-
tieaufwand ergibt. Den Fragestellern ist daher die Anzahl solcher EU-Normen 
weiterhin unbekannt, und der Deutsche Bundestag konnte sich kein Bild der 
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Bürokratiebelastung deutscher Unternehmen durch EU-Rechtsakte machen. 
Auch geht aus der Antwort der Bundesregierung nicht hervor, ob sie Kennt-
nisse hierüber besitzt. Nach Ansicht der Fragesteller sollte die Bundesregie-
rung hierüber Kenntnis besitzen, weil der Staatssekretärsausschuss für Bessere 
Rechtsetzung und Bürokratieabbau laut Antwort zu Frage 5 auf Bundestags-
drucksache 20/12167 auch den Vorschlag in Betracht zieht, die Umsetzung 
von EU-Regulierungen in die Berechnung des Erfüllungsaufwands einzube-
ziehen. Notwendige Bedingung hierfür ist nach Ansicht der Fragesteller, zu 
wissen, welche EU-Rechtsakte Erfüllungsaufwand verursachen und folglich 
auch über einen Überblick oder zumindest Schätzungen zu verfügen, wie viele 
EU-Rechtsakte beispielsweise Informationspflichten für Unternehmen vor-
sehen und somit Bürokratiekosten verursachen.

Zudem möchten die Fragesteller die Bundesregierung auf ihre diesbezügliche 
Informationsbeschaffungspflicht gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 7. November 2017 (2 BvE 2/11, Leitsatz Nummer 8) hinweisen.

1. Wie viele Haushaltsmittel sind nach Ansicht der Bundesregierung mindes-
tens erforderlich, um das Once-Only-Prinzip im Jahr 2025 umzusetzen 
(siehe Vorbemerkung der Fragesteller)?

a) In welcher Höhe stehen im Regierungsentwurf Mittel zum Bundes-
haushaltsgesetz 2025 für die Umsetzung des Once-Only-Prinzips in 
welchen Haushaltstiteln und Programmen zur Verfügung?

Die Fragen 1 und 1a werden gemeinsam beantwortet.
Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips wird aus den Ansätzen der Titelgrup-
pe 08 im Einzelplan 06 für die Modernisierung der Registerlandschaft finan-
ziert. Hierfür sind im Regierungsentwurf Mittel in Höhe 10 000 000 Euro für 
den Bundeshaushalt 2025 vorgesehen.

b) Wann, und in welcher Höhe ist mit der Umsetzung des Once-Only-
Prinzips und mit einer spürbaren Entlastung von Bürgern und Unter-
nehmen zu rechnen?

Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips ist ein Prozess, der viele Maßnahmen 
– wie etwa die Schaffung rechtlicher Grundlagen oder der Governance – be-
inhaltet. Eine spürbare Entlastung werden Bürgerinnen und Bürger sowie Un-
ternehmen ab Ende des Jahres 2026 erfahren, da bis dahin Register mit dem 
Nationalen Once-Only-Technial-System (NOOTS) verbunden sein sollen, um 
das Once-Only-Prinzip technisch umzusetzen.

2. In welcher Höhe sind nach Ansicht der Bundesregierung Haushaltsmittel 
mindestens erforderlich, um die Ende-zu-Ende-Digitalisierung umzuset-
zen (siehe Vorbemerkung der Fragesteller)?

a) In welcher Höhe stehen im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalts-
gesetz 2025 Mittel für die Umsetzung der Ende-zu-Ende-Digitalisie-
rung in welchen Haushaltstiteln und Programmen zur Verfügung?

Die Fragen 2 und 2a werden gemeinsam beantwortet.
Die Umsetzung der Ende-zu-Ende Digitalisierung wird aus den Ansätzen der 
Titelgruppe 07 im Einzelplan 06 für Digitalisierung der Verwaltung und Ver-
waltungsdienstleistungen finanziert. Hierfür sind im Regierungsentwurf Mittel 
in Höhe 114.030.000 Euro für den Bundeshaushalt 2025 vorgesehen.
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b) Wann ist mit der Umsetzung der Ende-zu-Ende-Digitalisierung und 
mit einer spürbaren Entlastung von Bürgern und Unternehmen zu 
rechnen?

Die Umsetzung der Ende-zu-Ende Digitalisierung hat im Bund begonnen. Bei-
spielsweise hat das Eisenbahnbundesamt sein Antragsverfahren „Beschwerden 
zur Durchsetzung von Fahrgastrechten im Eisenbahn-, Bus- und Schiffsverkehr 
einreichen“ vollständig digitalisiert. Weitere Wirtschaftsleistungen sind eben-
falls bereits digital Ende-zu-Ende verfügbar. Dazu zählen unter anderem die 
Lastkraftwagen(LKW)-Mautrückerstattung, die Spediteure spürbar und schnel-
ler bei zu viel entrichteter LKW-Maut (zum Beispiel im Falle einer Katastro-
phenhilfe) entlastet. Weiterhin ist heute bereits die Erstattung verschiedener 
Steuerarten internationaler Organisationen und diplomatischer Missionen voll-
ständig digitalisiert. Weitere Wirtschaftsleistungen kommen bis Jahresende 
noch hinzu, zum Beispiel die Meldung zum Tierarzneimittel-Abgabenmengen-
Register, bei dem pharmazeutische Unternehmen und Großhändler von Tierarz-
neimitteln entlastet werden.

3. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, welche EU-Richtlinien und 
EU-Verordnungen Bürokratiekosten in deutschen Unternehmen (beispiels-
weise durch Informationspflichten) verursachen (siehe Vorbemerkung der 
Fragesteller)?

a) Wenn ja, von wie vielen EU-Richtlinien und EU-Verordnungen sind 
deutsche Unternehmen insgesamt betroffen (bitte nach Rechtsakt auf-
schlüsseln)?

b) Wenn nein, wie will die Bundesregierung die Umsetzung von EU-Re-
gulierungen in die Berechnung des Erfüllungsaufwands einbeziehen?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung hat keine abschließende Kenntnis darüber, aus welchen 
und wie vielen Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union (EU) 
den deutschen Unternehmen Bürokratiekosten entstehen. Zwar fließt der Erfül-
lungsaufwand (einschließlich der Bürokratiekosten) aus der nationalen Umset-
zung von EU‑Richtlinien in die seit 2012 bestehenden nationalen Messgrößen 
(Erfüllungsaufwandsbilanz und Bürokratiekostenindex) ein. Es erfolgt jedoch 
keine systematische Erfassung, inwieweit Bürokratiekosten auf die Umsetzung 
bestimmter EU‑Richtlinien zurückgehen. Auch Informationen über Bürokratie-
kosten aus anderen EU‑Rechtsgrundlagen, insbesondere dem unmittelbar gel-
tenden Unionsrecht, liegen nicht systematisch vor.

4. Existieren nach Kenntnis der Bundesregierung Indizes, die die Entwick-
lung der Bürokratiekosten durch EU-Rechtsakte beziffern, wenn ja, 
welche, und wie haben sie sich seit ihrer jeweiligen Einführung ent-
wickelt?

Nach Kenntnis der Bundesregierung existiert auf EU‑Ebene kein Index zur sys-
tematischen Nachverfolgung der Bürokratiekosten durch EU‑Rechtsakte. Die 
Bundesregierung setzt sich daher unter anderem in der deutsch-französischen 
Bürokratieentlastungsinitiative vom Oktober 2023 für die Schaffung eines Bü-
rokratiekostenindex auf EU‑Ebene ein, um Anstieg und Abbau von Bürokratie-
kosten im Zeitverlauf transparent zu machen.
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